
 

 

Wärmelieferungsvertrag 

Einfamilienhaus 

  

 

zwischen 

 

 

PionierWerk Hanau GmbH  

gesetzlich vertreten durch ihre Geschäftsführer  

Frau Martina Butz und Herrn Steffen Borgmeier 

Leipziger Straße 17 

63450 Hanau 

 

- nachfolgend „Lieferant“ genannt - 

 

 

 

und 

 

 

…  

…  

… 

 

 

- nachfolgend „Kunde“ genannt - 

 

 

 

für die Liegenschaft: Flurstück XXXX im Pioneer Park Hanau 

KTR: 39650 

Versorgte Liegenschaft: Einfamilienhaus 
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Präambel 

Der Kunde ist Eigentümer der in Anlage 1 näher bezeichneten Liegenschaft. Der Lieferant ist im 

Baugebiet Pionierpark in Hanau als Wärmeversorgungsunternehmen tätig. Mit diesem Vertrag 

beabsichtigt der Kunde, den Wärmebedarf der in Anlage 1 genannten Liegenschaft über 

Wärmelieferungen durch den Lieferant zu decken. Dies vorausgeschickt vereinbaren die Parteien was 

folgt: 

 

§ 1 Gegenstand und Umfang der Versorgung 

 

1. Der Lieferant verpflichtet sich, dem Kunden für die vorgenannte Liegenschaft Wärme mit einer 

Heizleistung von XXX kW zur Raumheizung und zur Brauchwarmwasserbereitung an der Liefer- und 

Leistungsgrenze (Anlage 2) bereitzustellen. Zeitpunkt der Wärmebereitstellung und somit 

Lieferbeginn ist die Inbetriebnahme der Kundenanlage (Anlage 6). Für die 

Warmwasseraufbereitung ist der Kunde zuständig. 

 

2. Der Kunde verpflichtet sich die Wärme für die Dauer dieses Vertrages ausschließlich vom 

Lieferanten zu beziehen. Eine Eigenversorgung durch den Kunden findet während der Dauer dieses 

Vertrages nicht statt. 

 

3. Der Lieferant ist verpflichtet, die Wärme zu der von dem Kunden in der Liegenschaft zu 

errichtenden Hausübergabestation bis zu der in (Anlage 2) bezeichneten Liefer- und 

Leistungsgrenze zur Verfügung zu stellen. 

 

4. Die Wärme wird ganzjährig vorgehalten. Die Wärmeerzeugungsanlage ist derart konzipiert, dass 

bei einer Außentemperatur von -15 °C an der Liefer- und Leistungsgrenze in Abhängigkeit der 

Fahrweise die Vorlauftemperatur mindestens 70 °C beträgt. Die maximale Vorlauftemperatur des 

Heizwassers beträgt 95 °C. Als Wärmeträger soll Heizwasser (VDI 2035) dienen. Der 

Betriebsüberdruck beträgt bis zu 5,5 bar. Der an der Übergabestelle (Anlage 2) zur Verfügung 

gestellte Differenzdruck beträgt mindestens 0,2 bar. 

 

5. Sollte der Kunde schuldhaft Wasserverluste an der jeweiligen Übergabestelle verursachen, ist der 

Kunde verpflichtet, den Ersatzbedarf des Lieferanten auf Nachweis hin zu erstatten.  

 

6. Die Rücklauftemperatur des Heizwassers von 45° darf nicht überschritten werden. 
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§ 2 Verwendung der Wärme 

 

1. Die Verwendung der Wärme durch den Kunden für andere als in diesem Vertrag benannte 

Nutzungszwecke bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Lieferanten. 

 

2. Leitet der Kunde die gelieferte Wärme an einen Dritten weiter, so hat er sicherzustellen, dass 

dieser aus unerlaubter Handlung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben kann, 

als sie nach den §§ 6 Abs. 1 bis 3 AVBFernwärmeV im Rechtsverhältnis zwischen dem Lieferanten 

und dem Kunden möglich sind. 

 

§ 3 Kundenanlage 

 

1. Der Kunde verpflichtet sich rechtzeitig vor Beginn der Wärmelieferungen, mindestens 2 Wochen 

vor dem in § 2 Ziff. 1 genannten Lieferbeginn vor Ort eine Hausübergabestation zu errichten, damit 

der Lieferant das im Baugebiet Pionierpark in Hanau vorhandene Wärmeversorgungsnetz mit der 

Hausübergabestation verbinden kann. Dabei ist der Kunde verpflichtet die technischen 

Anschlussbedingungen (TAB) des Lieferanten, die als Anlage 3 diesem Vertrag beigefügt werden, 

zu beachten. 

 

2. Der Kunde versichert für die Dauer des Vertrages, dass die sich nach der Liefer- und 

Leistungsgrenze (Anlage 2) befindlichen Wärmeverteilungsanlagen nach dem Stand der Technik 

betrieben werden und für die Wärmeversorgung der Liegenschaft ausreichend dimensioniert sind. 

 

3. Der Lieferant ist berechtigt, Kontrollen des technischen Zustandes der Kundenanlage 

durchzuführen. Der Zutritt der Mitarbeiter oder Beauftragten des Lieferanten zu den 

entsprechenden Räumen auf dem Grundstück und im Gebäude des Kunden muss gewährleistet 

sein. Dies gilt insbesondere bei Havarien und Fehlermeldungen. Das Zutrittsrecht gilt auch zur 

Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten aus dem Wärmeliefervertrag, insbesondere zur 

Ablesung oder zur Ermittlung preisrechtlicher Bemessungsgrundlagen. Bei Verweigerung des 

Zutritts liegt eine Zuwiderhandlung gemäß § 33 Abs 2, AVBFernwärmeV vor. 
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§ 4 Verbrauchserfassung 

 

1. Der Lieferant hat auf eigene Kosten Wärmemengenzähler zur Messung der insgesamt von ihr 

gelieferten Wärme bei den Hausübergabestationen einzubauen. Die diesbezüglichen Kosten hat 

der Lieferant im Grundpreis berücksichtigt. Ein Messpreis wird durch den Lieferanten nicht 

erhoben.  

 

§ 5 Preise für Wärmelieferungen 

 

1. Das zu zahlende Entgelt ergibt sich aus der als Anlage 4 beigefügten Preisregelung. Die dort 

genannten Preise sind Entgelt im Sinne des Umsatzsteuergesetzes und verstehen sich deshalb 

zuzüglich der jeweils gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer.  

 

2. Die nach diesem Vertrag dem Lieferanten geschuldeten Entgelte für die Wärmelieferung sind ab 

dem Zeitpunkt der tatsächlichen Wärmelieferungen von dem Kunden an den Lieferanten zu 

zahlen. Sollte die Wärmelieferung später als unter § 2 Ziff. 1 S.1 dieses Vertrages bestimmt 

erfolgen, schuldet der Kunde ab dem in § 2 Ziff. 1 S.1 genannten Zeitpunkt bis zum Einsatz der 

Wärmelieferung lediglich die Zahlung des sich aus der Anlage 4 ergebenden Grundpreises. 

 

3. Der Lieferant ist zu einer Erhöhung der nach der Preisregelung (Anlage 4) ermittelten Entgelte 

berechtigt bzw. zu deren Ermäßigung verpflichtet: 

 

a. Bei zusätzlichen Be- oder Entlastungen, die dem Lieferanten durch gesetzliche oder 

behördliche Maßnahmen oder durch hoheitlich begründete Forderungen Dritter entstehen 

und im Zusammenhang mit der hier geregelten Wärmeversorgung stehen. 

 

b. wenn sich Steuern, sonstige öffentliche Abgaben oder die an den Betreiber des der 

Heizzentrale des Lieferanten unmittelbar vorgelagerten Gasnetzes für den Gasbezug zum 

Betrieb der Heizzentrale zu zahlenden Entgelte für die Netznutzung, die sich auf die Kosten des 

Lieferanten und damit auf die Kosten der Wärmelieferungen auswirken, ändern oder solche 

eingeführt werden. Unter anderem zählen hierzu beispielsweise Konzessionsabgaben, 

Bilanzierungsumlagen und Netzentgeltkomponenten. 
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Die Veränderung gilt von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung bzw. Verbilligung in Kraft 

tritt. 

 

4. Der Lieferant ist entsprechend den Preisänderungsformeln gemäß der Preisregelung(Anlage 4) zu 

einer Erhöhung der Preise berechtigt bzw. zu einer Ermäßigung der Preise verpflichtet.  

 

5. Wird ein Index oder Indexwert, den die Parteien für die Veränderlichkeit der Preise in der 

Preisregelung (Anlage 4) vorgesehen haben, nicht mehr veröffentlicht oder erfolgen die 

Veröffentlichungen nicht mehr durch die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zuständigen 

Stellen, ist der Lieferant berechtigt, den betreffenden Index oder Indexwert durch einen in seiner 

wirtschaftlichen Auswirkung möglichst gleichen oder den bisherigen Bezugsgrößen 

nahekommenden veröffentlichten Index oder Indexwert zu ersetzen.  

 

Sollten die bei Vertragsschluss bestehenden Umweltschutzvorschriften verschärft werden oder 

sollten aufgrund zusätzlicher Auflagen oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Entscheidungen, 

Nachrüstungsmaßnahmen erforderlich werden, so ist der Lieferant berechtigt, die daraus 

resultierenden Aufwendungen auf den Wärmepreis umzulegen.   

Die Umlegung gilt von dem Zeitpunkt an, an dem die Verteuerung bzw. Verbilligung in Kraft tritt. 

 

 

§ 6 Abrechnung der Wärmelieferung 

 

1. Das Abrechnungsjahr für die Wärmelieferung ist jeweils das Kalenderjahr. Erfolgt die Belieferung 

erstmals innerhalb eines laufenden Kalenderjahres ist Abrechnungsjahr das verbleibende 

Rumpfjahr. 

 

2. Die Messung der gelieferten Wärmemengen erfolgt über Wärmemengenzähler an der jeweiligen 

Übergabestelle (Anlage 2). 

 

3. Die Abrechnung der Wärme erfolgt entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch. Der Lieferant 

kann verlangen, dass auf die zu erwartenden Jahreswärmekosten 12-monatige 

Abschlagszahlungen bis zum 15. Kalendertag eines jeden Monates geleistet werden. Die 

Jahressabrechnung der gelieferten Wärme erfolgt spätestens bis zum 30. Juni des Folgejahres. Die 
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Abschlagszahlungen werden vom Lieferanten im Lastschriftverfahren eingezogen. Der Lieferant 

teilt dem Kunden die Höhe der monatlichen Abschlagszahlungen schriftlich mit. 

 

4. Für den Fall, dass der Kunde die vertragliche Gegenleistung nicht entrichtet, kann der Lieferant 

verlangen, dass ihm der Kunde dessen Anspruch gegenüber dem tatsächlichen Letztverbraucher 

abtritt. Der Lieferant ist zur Annahme des abgetretenen Anspruchs nicht verpflichtet, und ebenfalls 

nicht verpflichtet, die Abtretung an Erfüllungs statt oder erfüllungshalber anzunehmen. Der 

Lieferant ist vielmehr in diesem Fall berechtigt, wahlweise gegenüber dem Kunden oder dem 

tatsächlichen Letztverbraucher die Forderung geltend zu machen. Sollte der Kunde selbst doch die 

Gegenleistung erfüllen, wird ihm der Lieferant die abgetretene Forderung zurückabtreten, damit 

der Kunde wieder einen Anspruch gegen den tatsächlichen Letztverbraucher hat. 

 

§ 7 Rechtsnachfolge 

 

1. Der Lieferant ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag für die restliche 

Vertragslaufzeit oder für einen vorübergehenden Zeitraum ganz oder teilweise auf einen Dritten 

zu übertragen, soweit der Dritte in gleicher Weise Gewähr für eine vertragsgemäße 

Wärmelieferung bietet. 

 

2. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag während 

der Laufzeit ihrem jeweiligen Rechtsnachfolger aufzuerlegen mit der Maßgabe, sie auch jedem 

weiteren Rechtsnachfolger aufzuerlegen. 

 

3. Abweichend von § 32 Abs. 5 der AVBFernwärmeV ergibt sich aus dem Wechsel des Lieferanten 

kein Recht auf Vertragskündigung, sofern der neue Lieferant in gleicher Weise Gewähr für eine 

technische und zuverlässige Wärmeversorgung bietet. 

 

 

§ 8 Haftung 

 

1. Die Haftung des Lieferanten bei Versorgungsstörungen richtet sich nach § 6 AVBFernwärmeV. 

(Anlage 5). 

 

2. In allen anderen Fällen haftet der Lieferant für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder 

vorsätzlichen Pflichtverletzung des Lieferanten, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
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Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die nicht auf 

Versorgungsstörungen beruht, haftet der Lieferant darüber hinaus auch dann, wenn diese auf 

einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferanten oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Lieferanten beruht. Für 

Schäden, die nicht auf Versorgungsstörungen beruhen, aber durch die Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht des Lieferanten verursacht wurden, haftet der Lieferant, wenn er, ein 

gesetzlicher Vertreter oder ein Erfüllungsgehilfe diese fahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat.  

 

 

§ 9 Datenschutz 

 

Der Lieferant erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt die für die Durchführung und Erfüllung dieses 

Vertrages benötigten Daten gemäß den Bestimmungen der jeweils geltenden Datenschutzgesetze, 

insbesondere der Verordnung (EU) 2016/2017 vom 27 4. 2016 („Datenschutzgrundverordnung“) und 

des Bundesdatenschutzgesetzes. Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht, es sei denn, dass die 

Weitergabe zur Vertragserfüllung oder aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen erforderlich ist. Der 

Kunde stimmt dieser Verfahrensweise ausdrücklich zu. 

 

§ 10 Vertragsdauer 

 

1. Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit von 10 Jahren 

gerechnet ab dem Zeitpunkt der Aufnahme der Wärmebereitstellung für die hier durch den 

Lieferanten zu versorgende Liegenschaft. 

 

2. Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Seiten mit einer Frist von 9 Monaten vor Ablauf der 

Vertragsdauer schriftlich gekündigt, so gilt jeweils eine Verlängerung um weitere 5 Jahre als 

stillschweigend vereinbart. 

 

§ 11 Schlussbestimmungen 

 

1. Sollte in diesem Vertrag eine Regelung aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen unwirksam 

oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsregelungen 

hierdurch nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die unwirksame oder 

undurchführbare Regelung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende 
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Regelung zu ersetzen. S. 1 gilt entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft 

erweist. Die Regelungen des §§ 139 BGB finden auf das vorliegende Vertragsgerätes keine 

Anwendung. 

 

2. Sollten während der Vertragsdauer Umstände eintreten, welche die wirtschaftlichen, technischen 

und rechtlichen Auswirkungen dieses Vertrages wesentlich berühren, die aber in diesem Vertrag 

nicht geregelt oder an die bei seinem Abschluss nicht gedacht worden war, oder erweisen sich 

Bestimmung dieses Vertrages für den Vertragspartner - bezogen auf diesem Vertrag - als 

unzumutbar, soll diesen Umständen nach Vernunft und Billigkeit Rechnung getragen werden. Der 

Vertragspartner, der sich auf derartige Umstände beruft, die hierfür erforderlichen Tatsachen 

darzulegen und nachzuweisen. 

 

3. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Gleiches gilt auch für 

das Schriftformerfordernis und seine Änderung selbst. Mündliche Nebenabreden sind nicht 

getroffen. 

 

4. Soweit die Parteien vorstehend keine abweichenden Regelungen getroffen haben, gelten für was 

Vertragsgerätes der Parteien ergänzen die Regelungen in der Verordnung über allgemeine 

Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVB Fernwärme V) in der bei Vertragsschluss 

geltenden Fassung. 

 

5. Alle Anlagen, auf die dieser Vertrag Bezug nimmt, sind Vertragsbestandteil 

 

Anlagen: 

 

Anlage 1: Liegenschaft des Kunden 

Anlage 2: Liefer- und Leistungsgrenze 

Anlage 3: TAB PionierWerk 

Anlage 4: Preisregelung 

Anlage 5: Text AVBFernwärmeV 

Anlage 6: Antrag für Inbetriebnahme 
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Hanau, den _______________  ____________, den ______________ 

PionierWerk Hanau GmbH   

Leipziger Str. 17  

63450 Hanau  

 

                                          

__________________________________   _______________________________ 

Steffen Borgmeier         Andrea Lissi  Kunde 

Geschäftsführung          Vertriebsassistenz   

 

 

 

 



ANLAGE 1 – LIEGENSCHAFT DES KUNDEN 



















f -

T + 9 8































f -

T + 9 8


